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KOMMERZIELLE VERWENDUNG / DREHARBEIT IM SCHLOSS CHILLON  
 
Datum(en) der Dreharbeit : __________________________________________ 

 

Kontaktdaten des Kunden : Name, Vorname : ____________________________ 

 Firma: ____________________________ 

 Adresse : ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

 Tel : ____________________________ 

 Mob : ____________________________ 

 Fax : ____________________________ 

 Email : ____________________________ 

 
 
Um die Erlaubnis der Schloss Chillon Stiftung zu bekommen 
 
Informationen, die der Direktion des Schloss Chillon mitgeteilt werden müssen : 
 
Darstellung, Rahmen und Ziel des Projekts (Thema, präzise Szenen, die im Schloss gedreht werden) 
 
 
 
 
 
 
 
Säle und andere erforelichiche Orte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die voraussichtlich erforderliche Zeit 
 
Ankunftszeit : _____________________ Abfahrtszeit : ________________________ 
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Sonstige Details (Anzahl der anwesenden Personen, Aufzählung des mitgebrachten Materials, 
Risiko von Lärmbeeinträchtigung oder nicht, usw.) 
 
 
 
 
 
 
Regeln und Vorschriften, die zu beachten sind 
 

1. Es ist streng verboten, das Mobiliar des Schlosses umzustellen (Möbeln, Objekte, 
Informationssäule, usw.) sowie es als Unterlage für das Material zu benutzen. Dreharbeit ist 
oberhalb des Schlosses mit Dronen verboten.  

2. Ein Wächter des Schlosses wird für jeden besonderen Bedarf gerufen. 
3. Die gedrehten Szenen dürfen das Bild des Schloss Chillon nicht besudeln, sondern müssen die 

Werte der Stiftung respektieren: Qualität, Authentizität und  Gastfreundschaft. 
4. Für ein Drehen ohne Chillon Werbungscharakter, werden Gebühren von CHF 1000.- für jeden 

angefangenen Tag der Dreharbeit fällig, die während der offiziellen Öffnungszeiten des 
Schlosses durchgeführt werden, vor Ort bezahlbar. Die Stiftung behählt sich den Recht vor, 
zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, wenn das Ausmass der Dreharbeiten das oben 
Beschriebene überschreitet. 

5. Das Schloss kann nicht komplett gebucht werden, nur einige Säle zuerst erforderlich. 
6. Eine Ausdehnung der Dreharbeit ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten kann in Betracht 

gezogen werden, zum Tarif von CHF 200.-/angefangene Stunde, ebenfalls vor Ort bezahlbar. 
7. Der Ort „Schloss Chillon, Montreux/Veytaux“ muss in den Krediten des verwirklichten Films 

erwähnt werden.  
8. Jede kommerzielle Verwendung des Bildes des Schlosses muss von der Schlossdirektion 

bewilligt werden. Für Anfragen zur Bewilligung von professionellen Fotos, Filmdrehs (auch mit 
Drohnen) und der Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen gilt ein spezielles Reglement. 
Sie sind nur mit einer vorgängigen schriftlichen Bewilligung der Direktion des Schloss Chillon 
möglich. 
 

Wenn die oben genannten Konditionen nicht erfüllt sind, behält sich die Schloss Chillon Stiftung das 
Recht vor, die laufende Dreharbeit zu unterbrechen. 
 
So erstellt in Veytaux, ....................................... 
 

Yannick Klein 
Leiter Marketing, Kommunikation und 
Verkäufe 

 
Gelesen und genehmigt (Datum und 
Unterschrift):__________________________________________________ 
 
Dokument, das Sie uns ordnungsgemäss datiert und unterschrieben zurückschicken: 
 

- Entweder per Email (info@chillon.ch),  
- Oder auch per Post an : Fondation du Château de Chillon, Avenue de Chillon 21, 1820 Veytaux. 

mailto:info@chillon.ch

